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RS OGH 1977/9/13 4Ob353/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1977

Norm

UWG §9 C3a

Rechtssatz

Zahlen (ebenso wie Buchstaben) werden vom Geschäftsverkehr regelmäßig als Typenangaben, Mengenangaben,

Sortenangaben, Qualitätsangaben oder Größenangaben aufgefaßt und sind daher nur ausnahmsweise - insbesondere

im Falle ihrer Verkehrsgeltung - zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen geeignet ("Bouchet" - "3 x 3

choco-bouchees").
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